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Die erste Wahl 
im Grundbuchrecht.

Schöner/Stöber
Grundbuchrecht

17. Auflage. 2026. Rund 2000 Seiten.  
In Leinen ca. € 189,– 
ISBN 978-3-406-77231-3
Neu im Februar 2026

  beck-shop.de/32331113

Auch in den beck-online-Modulen:
Anwaltsnotar PLUS
Immobilien- und Immobilienwirtschaftsrecht PREMIUM
Notarrecht PLUS | PREMIUM

Das bewährte Handbuch
stellt das gesamte materielle Grundstücksrecht und das 
formelle Grundbuchrecht sowie das damit zusammenhän-
gende öffentliche Bodenrecht dar. Das Werk enthält

	� eine grundlegende Einführung in das Grundstücks- und 
Grundbuchrecht,
	� Formulare und Erläuterungen zu allen einschlägigen 

Rechtsgeschäften und Erklärungen,
	� eine ausführliche Darstellung von Wohnungseigentum und 

Dauerwohnrecht unter Berücksichtigung der Bedürfnisse 
der Rechtspraxis,
	� eine Beantwortung wichtiger Rechtsfragen zu Themen wie 

Grundstückskauf, Bauträgervertrag, Güter- und Erbrecht, 
rechtsgeschäftliche und gesetzliche Vertretung sowie
	� eine systematische Erläuterung der für die Immobilien-

praxis wichtigen öffentlich-rechtlichen Verfügungsbe-
schränkungen und Vorkaufsrechte.

Die Neuauflage
verarbeitet zahlreiche Neuerungen:

	� das reformierte Vormundschafts- und Betreuungsrecht
	� die Änderungen des MoPeG, insbesondere die Neukonzepti-

onierung der GbR
	� die Einführung des Gesellschaftsregisters und seine Aus-

wirkungen auf das Grundbuchverfahren
	� das Sanktionsdurchsetzungsgesetz II
	� neue Verfügungsbeschränkungen nach dem BauGB (Gebie-

te mit angespannten Wohnungsmärkten)
	� das Baulandmobilisierungsgesetz
	� die Verordnung zur Erleichterung der Grundbucheinsicht 

für Windenergieanlagen, Solaranlagen und Telekommuni-
kationsnetze
	� die aktuelle Rechtsprechung zum Erbbaurecht und zu den 

dinglichen Rechten im Grundbuchverfahren
	� Aktualisierung der Grundbuchformulare
	� die Vermögensabschöpfung im Grundbuchverfahren

Als Praktiker muss man ihn haben (…) ist gewiss, dass  
der Schöner/Stöber seine herausragende Position als 
 Arbeitshilfe in der notariellen wie grundbuchamtlichen Praxis 
behaupten wird. 

Dr. Jan Henning Berg, NotAss, in: RNotZ 12/2020, zur Vorauflage
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Schriftleitung erarbeitet  oder redigiert 
worden sind. Der Rechtsschutz gilt auch 
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